
Muster-Kooperationsvertrag  (Stand: 02.10.2009) 

Dateiname: „Kooperationsvertrag_Muster_ab_2009'10'02_V1“  Seite 1 von 3 

Kooperationsvertrag 
 
 

zwischen dem 
 

Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo) 
(nachstehend „naldo“ genannt) 

 
und dem Verkehrsunternehmen 

 
Muster 

(nachstehend „Verkehrsunternehmen“ genannt) 
 
 

Gelbe Markierung = Individualisierungserfordernis 

 
 

Präambel 
 
Das Verkehrsunternehmen betreibt als Unternehmen des straßengebundenen Ver-
kehrs ab/seit XX.XX.20XX im naldo Linienverkehr mit einer geringeren Betriebsleis-
tung. Zur Anwendung des naldo-Tarifs wird vorliegender Kooperationsvertrag ge-
schlossen. 
 
 

§ 1 
Beitritt in den Einnahmeaufteilungsvertrag („EAV“) 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen tritt dem EAV in der von der naldo-

Gesellschafterversammlung am 02.10.2009 beschlossenen und ab 02.10.2009 
geltenden Fassung bei. 

 
(2) naldo informiert das Verkehrsunternehmen unverzüglich nach Beschlüssen der 

naldo-Gesellschafterversammlung, die zu Änderungen des Einnahmeaufteilungs-
vertrags führen. 

 
 

§ 2 
Beitritt in den Zusammenarbeitsvertrag-Bus („ZAV-Bus“) 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen tritt dem ZAV-Bus in der vom naldo-Aufsichtsrat am 

02.10.2009 beschlossenen und ab 02.10.2009 geltenden Fassung bei. 
 
(2) § 3 Abs. 2 ZAV-Bus kommt nicht zur Anwendung. 
 
(3) naldo informiert das Verkehrsunternehmen unverzüglich nach Beschlüssen des 

naldo-Aufsichtsrats, die zu Änderungen des ZAV-Bus führen. 
 
 



Muster-Kooperationsvertrag  (Stand: 02.10.2009) 

Dateiname: „Kooperationsvertrag_Muster_ab_2009'10'02_V1“  Seite 2 von 3 

§ 3 
Zusatzbestimmungen 

 
(1) Das Verkehrsunternehmen beteiligt sich an den Kosten der naldo-

Verbundgesellschaft mit jährlich pauschal X.XXX,00 € zzgl. MwSt. 
 
(2) Der naldo kann in Abstimmung mit dem Verkehrsunternehmen auf seine Kosten 

auf den nach dem ZAV-Bus in den naldo einbezogenen Linien bzw. Linienab-
schnitten des Verkehrsunternehmens Verkehrserhebungen durchführen. Den 
Beauftragten des naldo ist bei diesen Erhebungen durch das Verkehrsunterneh-
men die notwendige Unterstützung zu gewähren. 

 
(3) Die Vertragspartner willigen wechselseitig ein, dass die zum Zwecke dieses Ver-

trages erforderlichen Daten mittels elektronischer Datenverarbeitung gespeichert 
und verarbeitet werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte ist nur mit Einwil-
ligung des anderen Vertragspartners und nur für solche Zwecke zulässig, welche 
zur Erreichung des Vertragszieles erforderlich sind. Vom naldo beauftragte Wirt-
schaftsprüfer oder Berater, die im Rahmen ihres Auftrages für einen der Ver-
tragspartner tätig werden, sind keine Dritten. An sie können Daten weitergegeben 
werden, wenn dies zur Wahrnehmung des Auftrags im Rahmen des Vertragszie-
les erforderlich ist und wenn sie sich zur Verschwiegenheit verpflichten oder ver-
pflichtet sind. 

 
 

§ 4 
Anpassung des Vertrages, Schriftform 

 
(1) Sofern sich die diesem Vertrag zugrundeliegenden rechtlichen oder tatsächlichen 

Verhältnisse wesentlich ändern, wird der Vertrag entsprechend angepasst. Das 
Gleiche gilt, wenn sich bei der Anwendung dieses Vertrages unbillige Härten er-
geben. 

 
(2) Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen. Änderungen dieses 

Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
 

§ 5 
Vertragsdauer und Kündigung 

 
(1) Der Vertrag tritt ab XX.XX.20XX in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. 
 
(2) Der Vertrag kann von dem Verkehrsunternehmen und vom naldo unter Einhal-

tung einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt wer-
den. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

 
(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund - insbesonde-

re bei Änderungen des EAV und/oder ZAV-Bus - bleibt unberührt. 
 
(4) Dieser Vertrag endet ohne Kündigung, wenn das Verkehrsunternehmen nicht 

mehr Partner des Einnahmeaufteilungsvertrages ist. 
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§ 6 

Wirksamkeitsklausel 
 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, 

so wird die Wirksamkeit der übrigen hiervon nicht berührt. Die Vertragspartner 
verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, 
die der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. 

 
(2) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. 
 
 
 
 
 

Unterschriften der Vertragspartner 
 
 

 
 
 

  

Verkehrsverbund Neckar-Alb-
Donau GmbH (naldo) 

 Verkehrsunternehmen Muster 

 
 
 
 
 
   Ort ......................................................          Datum ................................................ 
 


